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I Die &terreichischen Eltern-Initiativen für schulische Integration 

Kontaktadressen: 

Aldion Gel1%:insam Jeben- Gel1%:insam lernen, (ARGE Iiir Integration), l4fen; 
Arbeitsgel1%:inschalJ Iiir Integration (Al,,?, Vorarlberg; 

Behinderte und NicbtlJebirJderte gemeinsam in Scbulen (BUNGIS), Burgenland; 
EJterninitiA tiven Iiir Integra tion, Niederästerreicb; 
Integrative Montessori-Einricbtungen, Salzburg; 

Tuoler Arbeitskreis Iiir Integrative Erziebung (TAFlE), Tuol und Au1Jeri:rn; 
lnitiJItive SoziRJe Integration (151), SteiellDllrk; 

Verein • Miteinander·, Oberästerreicb; 
ArbeitsgemeinschalJ Bebindertenintegration (BIK), Kärnten 

Heim Forcber (TAFlE Außerfem) 6671 Weißenbacb 8, 
Tel. 05678/5116, Fax 05678/5379 
Wiener Büro, 1200 Wien, Brigittenauer Lände 42, 
Tel. 3300969, Fax 3306129 

Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle zum Schulplichtgesetz, 
Schulorgarusationsgesetz (15. SchOG-Novelle), SChulunterrichtslesetz und 

Pt1iclltschulerhaltun~-Grundsatzgesetz in Zusammenhang mIt dem 
gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder 

Der gemeinsame Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder entspricht 
formulierten Grundrechten, welche das Recht auf ein Leben ohne Aussonderung 
einschließen. Er ist ein Teilaspekt umfassender gesellschaftlicher Nicht­
Diskriminierung behinderter Menschen. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt einen bedeutenden Schritt in diese Richtung 
dar. Das Recht auf nichtaussondernde Bildung und Erziehung wird aber nicht wirklich 
realisiert und bleibt vom guten Willen der jeweiligen Schulbehörde abhängig. 
Zwangseinweisungen in die Sonderschule können weiterhin vorgenommen werden. 
Der Entwurf steht damit in Widerspruch zum Behindertenkonzept der 
Bundesregierung und zur Grundsatzerklärung von Minister Sc holten zur Integration 
behinderter Kinder im Regelschulwesen. 

Die Schulversuchsphase hat gezeigt, daß Integrationsklassen für die allgemeine 
Schulentwicklung sehr vorteilhaft sind. Alle Kinder - ob behindert oder nichtbehindert 
- lernen gemeinsam am gleichen Gegenstand ohne sozialen Ausschluß. Grundprinzip 
ist, daß jedes Kind auf seinem speziellen Niveau mit seinen speziellen Begabungen 
und Neigungen gefördert wird. Damit beinhaltet integrative Pädagogik z.B.: 
Sonderpädagogik und Begabtenförderung zugleich und nützt somit allen Kindern. 

Die fehlende Festlegung von wichtigen Parametern für den integrativen Unterricht, 
wie insbesondere das Zwei-Lehrer-System, verringerte Klassenschülerzahlen und 
Maßnahmen zur Lehreraus- und -fortbildung, läßt grobe Zweifel an dieser Novelle 
aufkommen und stellt den Sinn von Schulversuchsphasen in Frage. Erfahrungen von 
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Eltern, engagierten Lehrern, Therapeuten und Kindern werden nicht berücksic~tigt. 
Auch die Ergebnisse der "Specht"-Studie fmden keinen Niederschlag - so ~len 

Kooperationsklassen zweifach ausdrücklich abgesichert werden, obwohl sie, ~ich 
nachweislich nicht bewährt haben. Die Integrationsklasse hingegen, die bei w ijtem 
erfolgreichste der erprobten Varianten, wird überhaupt nicht erwähnt. i !. 

I 

Vergleicht man das Gesetz im internationalen Rahmen, so unterscheidet es sich . cht 
nur vom italienischen - Italien war und ist Vorreiter in Maßnahmen zur Niclpus­
sonderung von behinderten Menschen - die italienische Gesetzgebung sieht Integt)ition 
uneingeschränkt vor! Es unterscheidet sich auch vom amerikanischen, da.$ ein 
nachweisliches Höchstmaß an Integration vorschreibt und vom skandinavi~hen, 
welches im Rahmen einer Gesamtschule nur segregative Ausnahmen ermöglicht.IOem 
österreichischen Entwurf hingegen fehlt sogar eine Wertklausel, ein Bekenntnis zur 
Integration, wie es zB. im Behindertenkonzept der Bundesregierung klar enthalte~ ist. 

Im Einzelnen fordern wir daher umseitige Änderungen: 
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Detailkritik der 15. SchOG-Novelle 

1. Grundsätzliche Mängel 

§ 8a SchPflG muß lauten: •... oder andererseits in einer Volksschule (Abs 2 letzter 
Satz) zu erfüllen.· 

Die VS hat ggf den sonderpädagogischen Förderbedarf zu erfüllen. Die Formulierung des Entwurfs, ErfülllJ'lQ 
des Förderbedarfs als Bedingung fOr das Recht des Kindes Zlm VS-Besuch, steht in eklatantem Widerspruch 
zum Wahlrecht der Eltern, wie es BM SchoIten in seiner Grundsatzerklärtllg betont hat. 
Die "Schulwegklausel" ist aberflOssig, wenn ein echtes Wahlrecht eröffnet ist. 
Die Formulierung des Entwurfs scham die Möglichkeit, daß Kinder ~ in die VS !lQ!;;b in die SS gehen dür­
fen, wenn erstere den Förderbedarf nicht erfOIlt, letztere zu weit entfernt ist. 

§ 8b SchPflG ist ersatzlos zu streichen. In den ES ist der erste Absatz auf S 5 
(formal zu § 8a) zu streichen. 

Die Schulverwaltung hat sicherzustellen, daß behinderte Kinder geeigneten Unterricht in der Schulart ihrer 
Wahl emalten. Jede ZWangszuweisung hat aufzuhören. Es ist skandalös, daß (je SchuIverwaitung immer noch 
glaubt, es könnten der verantworUichen Entscheidung der Eltern Obergeordnete bOrokratische Anordnungen 
(getarnt als "höherwertiges Ziel .. bestmöglicher Erziehung") In dieser Frage getroffen werden. Eine bestmög­
liche ErziehlJlg ist immer nur die, von der auch die Eltern Obetzeugt sind. Sie kennen in aller Regel ihre Kinder 
besser, als "Amtsgutachter" . Im Fall grober Ver1etzungen der Erzlehungspflicht bietet das Jugendwohlfahrtrecht 
hinreichende Handhaben. 

Die Geltung des § Ba Abs 2 IS SchPflG ist auf vier Jahre zu beschränken. Der 
einschlägige Passus in den EB (S 5, letzter Satz) ist zu streichen. 

Die Integration behinderter Kinder muß in aller Regel in der Schule "lnS Eck" erfolgen: Nur dann bleiben Kon­
takte zu Nachbarn und Freunden elhalten bzw können aufgebaut werden. "Soziale Integration" kam die Schule 
allein nicht schaffen. 
Der Aufbau spezialisierter "Integrationsschulen" WOrde zu einer weiteren DifferenzierlJl9 des Schulwesens 
führen; sie WOrden rasch als spezielle Sonderschulen betrachtet werden. 
Gewiß können in einer Phase der Umstrukturierung Probleme entstehen, die nicht sofort gelöst werden können. 
Nach einer Phase von etwa 4 Jahren mOßte c:Ie SchUverwaltl.llg aber in der Lage sein, jedem Kind 
wotvlortnahe Integration zu bieten - wie das auch Oberall im Ausland ~ war. 

§ 3 Abs 1 lit c SchUG entfällt ebenso wie der neu vorgesehene Abs 7a 

Der bisherige § 3 Abs 1 lit c SchUG sieht vor, daß die Aufnahme In österreIchische SctUen von der erfordelti­
chen ge&nIleItIichen und kOlper1iche Eignlllg abhangt. Diese <lskriminierende und (l)erft0ssige BestimrmJ"l9 
ist gänzlich zu beseitigen. Soweit zB fOr den Besuch von Sporthauptschufen besonder9 körpeffk:he Anforde­
rungen bestehen, sind sie ohnedies Teil der gesetzlichen Aufnatvnsvoraussetzungen. Ansonsten sind Schfjer, 

die trotz Behinderungen dem Lehrplan folgen können ohne weiteres in allen Schulen aufzt.mehmen - s. den 
BMUK-Er1aß vom 29.4.86 "Körperbehinderte oder slnnesbehinderte Kinder im SchUwesen Ösleneichs" (2J 
36.15312O-11c186). 

In § 2 Abs 1 SchOG ist dem ersten Absatz anzufügen: ·Um diese Ziele der öster­
reichischen Schule zu erreichen, haben alle jungen Menschen das Recht auf ge­
meinsamen Unterricht in einer Schule ohne Aussonderung.· 
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Das Menschenrecht auf Integration muß auch als grundlegende Aufgabe der österreichischen Schule v ert 
werden. Das klare Bekenntnis der Bundesregierung zum grundsatzfichen Vorrang schulischer Integra. - bei 
Beibehaltung der OptionsmögIichkeit fOr die Sonderschule - wie es im Behindertenkonzept (S 22 unten. 4nd Pkt 
4.4) Niederschlag gefunden hat, darf in der Zielbestimmung der österreichischen Schule nicht fehlen. ! li 

I I 

§ 131a SchOG muß die Berufsschulen und die mittleren und höheren S Lien, 
sowie die Sekundarstufe ohne Einschränkung erfassen 
Entsprechend dem Beschluß der Bmdesregierung, die Förderungsmöglichkeiten behinderter SchOiEf "in all­
gemeinbildenden und berufsbildenden mittleren und höheI9n Schulen auszuweiten" (Behindertenk*ept, S 
25) mOssen die SchuIversuche lllI1 auch in diesem Bereich begonnen werder\. Gerade die be$onderen 
Schwierigkeiten die hier bestehen, machen es notwendig konzeptive Arbeit zu leisten tn:i praktiscfie Erfah­
rmgen zu sammeln ehe eine große Zahl behinderter KInder die integrative Klassen absolviert haben, leine Lö­
SlI1Q cieser Fragen und Probleme dringlich macht. 
Der bisherige Text des § 131a Abs 6 SchOG erlaubt SchuIversuche in der Sekundarstufe nur fOr KlndtK, die In 
der Volksschule "Im Rahmen von SchuIversuchen im Sinne des Abs 1" lI'lterrichtet wurden. DIese EI~rän­
kung Ist sinnwidrig und geht zunehmend Ins Leere, weil Im Rahmen der VoikssctUe integrativer U~nicht -
jahresweise aufsteigend - keinen ~ mehr darstellt. 

2" Qualitätssicherung 

§ 13 Abs 1 SchOG muß lauten: -Die Ausführungsgesetzgebung hat zu ijestim­
men, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Ausmaß in Klass.n, die 
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Kindern mit nid;ltdeut­
scher M~rsprache besucht werden, zusätzliche Lehrer einzusetzen sind.l' Dabei 

I' 

ist vorzusehen, daß zusätzliche Lehrer in Klassen, die von Kindern mit spnder-
pädagogischem Förderbedarf besucht werden, im Mindestausmaß der f"lalben 
Zahl der Unterrichtsstunden einzusetzen sind. Ferner, daß als Richtwert i~ Klas­
sen mit drei oder vier Schülern mit sonderpädagogischem Förderbeda(f zwei 
Klassenlehrer vorzusehen sind.-
Die Formulierung des Entwurfs enthAlt keiner1ei Grundsätze. Um den Erfolg integratiVen Unterrichts blf1desweit 
sicherzustellen, mOssen aber qualitatiVe Mlndeststandards vorgegeben werden. Aus der=rf, der 
SchuIversuche kann gesagt werden, daß ein zweiter Lehrer wenigstens die Hälfte der Unterrichtss. an-
wesend sein muß, um IntegratiV tätig werden zu können - geringeres Ausmaß an "StOtzlehrer- führt zu 
Elnzeiunterricht der aussondert bzw zum Fehlschlagen der StOtzmaßnahme. , 
Als zweiten "Eckwert" soll das Gesetz die Zahlen der klassischen Integrationsklasse nennen, mit deten häufi­
ger Einrichtung das BMUK ja rechnet (EB zum SchQG, S 2). Diese jedoch nur als Richtwert, weil es ~tlich 
auf die Umstande des kOl'lkl&ten Einzelfalls ankommt. 
Durch die ausdrOckllche Bezeichnulg des voll eingesetzten "Zweitlehrers" als zweiter Klassenlehrer ~rd ferner 
klargestellt, daß in diesem Fall zwei gleich gestellte Lehrer In gemeinsamer Verantwortung die Kla. fOhren. 
Auch wird durch die Textierung vermieden, daß der zusAtzllche Lehrer als ausschließlich oder speziPI fOr die 
behinderten Kinder zustAn<lg angesehen wird. Dies wAre der ZIelsetzung integratlven UntefTich~ gerade 
entgegengesetzt. 
Daß - wie immer - entsprechend quaJtfizierte Lehrer einzusetzen sind, braucht nicht in imJfOhrender Weise be­
tont werden; es könnten daraus lnr1chtige UmkehrschlOsse abgeleitet werden. Ferner ist gerade i", Umgang 
mit behinderten KIndern die nötige QuaJlfbtlon selten eine formale Ausbildung, sondern vlelmeh~: Engage­
ment, KooperationsfAhigkeit lIld stete Lernbereltschaft - wie das hohe Ausmaß "lI'lQ9PrQfter" Lehrer an Son­
derschulen deutlich zeigt. Formelle Schranken wAren hier lWlpf'OduktIv, ja schAdIich. DIe einschlägige Formu­
IIen.J1g In den EB zum SchOG (84 lW1ten) zeugt von einem aIDsoIUt lßgel'9Chtfertigten MBtrauen cter SchuI­
v8IWaItu'lg gegenQber der Lehrerschaft. 

.1 
, 

I 

! 
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In § 14 Abs 1 SchOG entfallen die Worte ·unter welchen Voraussetzungen·; es ist 
anzufügen: • Dabei ist als Richtwert eine Höchstzahl von 20 Kindern für Klassen 
die von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf besucht werden vorzu­
sehen, wobei die Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 20% 
der Gesamtschülerzahl der Klasse nicht übersteigen soll.· 
DIe Formulierung des Entwurfs enthält kelnertei Grundsatze, sondern lediglich eine kompetenzwidrige De1e­
gation der Entscheidungsbefugs an den Landesgesetzgeber. 
Grundsätzlich ist in jeder Integrationsklasse eine maximale SchOIerzahI von 20 vorzusehen. DIese RegelU1Q 
hat sich im Schutversuch bestens bewährt. 8onderpAdagogischer FOrderbedarf wird ja nur attestiert, wenn we­
sentliche Behinderungen vortiegen. Far eine landesgesetzIiche Umschrelblng "unter welchen Voraussetzun­
gen" die SchOIerhöchstzahi zu vermindern ist, bleibt daher kein Raum. 
DIe Grundsatz-Gesetzgebung soll andererseits Freiräume lassen, weswegen nur ein "Richtwert" vorgegeben 
werden soll. Dies, weil auch hier die Umstände des Einzelfalls wesentlich sind. 
Die Behauptungen der EB (8 5) Ober Erfahrungen der SchuIversuche, hinsichllich der Erfolge von Untenichts­
arbeit in Integrationsklassen mit aberhöhter SchOierzahi sind schlicht falsch: Solche Erfahrungen existieren 
nicht, da keine Integrationsklassen gefOhrt wurden, In denen wesentlich mehr als 20 SchOIer lJ1ten1chtet wur­
den. 

§ 11 Abs 4 SchOG und § 9 Abs 1 a SchUG entfallen 
Die Fahrung von "Kooperationsklassen" hat sich in den begleitenden Untersuchungen zum SctUversuch als 
nicht effizient erwiesen. 

In § 9 Abs 1 SchUG tritt an die Stelle der Worte: • ... vier Kinder .... die Wortgruppe: 
• ... 200/0 der Gesamtzahl der Schüler .... 

DIe Erfahrungen der Schulversuche haben gezeigt, daß eine Festlegung auf absolute Zahlen nicht zweckmäßig 
ist. Es kommt vielmehr auf ein geeignetes "padagogisches Ensemble" an. 

Dem § 13 Abs 1 SchUG ist anzufügen: ·Schulveranstaltungen sind so zu planen, 
daß auch Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf uneingeschränkt 
daran teilnehmen können" 
Die Erfahrung der SchuIversuche hat gezeigt, daß bei etwas gutem Witlen behinderte Kinder auch an allen 
SdluIveranstaltt.mgen teilnehmen kOmerl. DIes soll daher auch gesetzlich vorgesehen werden. Parallel dazu 
mOssen die nötigen Hilfen zB durch Adaptlerung der SchuIveranstaltungsVO gesichert werden. 

3. Kompetenzverteilung 

§ 17 Abs 4 SchUG muß lauten: • .. .festgestellt wurde, haben deren Eltern und 
Lehrer nach Beratung mit dem Pädagogischen Zentrum einvernehmlich minde­
stens einmal pro Jahr festzulegen, ob und in welchem Ausmaß der Schüler nach 
dem Lehrplan einer anderen Schul art bzw einer Schulstufe, die seinem Alter nicht 
entspricht zu unterrichten ist und welche vorrangigen Ziele für die Unter­
richtsarbeit gelten (Persönlicher Bildungsplan). Kommt ein einvernehmlicher Be­
schluß nicht zustande, hat die Schulbehörde erster Instanz über die Fragen des 
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Lehrplanes bescheidmäßig zu entscheiden. Dabei ist § 8 Abs 1 SchPflG Jnnge­
mäß anzuwenden.· ! 

Schon bisher war der Stempel 'Sonderschule' oft ein Stolperstein fOr das ganze weitere Leben und ei 
klIlg fOr die Enem. Die FotTYKJierung des Entwurfs sieht wieder vor, daß generell durch Bescheid des rks-
schulrates festgelegt wird, nach welchem Lehrplan (Lehrplanteil) behinderte Kinder unterrichtet we ~. Damit 
WOrde erneut ein bürokratischer Eingriff gesetzt, der das VertrauensverhMnis Enern - Schule schwer lI1d 
Kinder und Eltern formal abstempen. TatsAchlich kann die Frage des richtigen Lehrplans nur von ehrern 
des Kindes in vertnwensvollem Kontakt mit den Enern beurtein und entschieden werden. 
Geschieht <las im Rahmen der Erarbeitung eines persönlichen Bildungsplanes wird auch die NotwerKlgkeit 
lI1d Sinnhaftigkeit derartiger, zT formaler Festiegungen deuUlcher. Nur Im StreItfall entscheidet die ßchutbe­
hOrde mit Bescheid, dann aber nur die Fragen des Lehrplans (nicht des persönlichen BiIdungspIans) l,bld U1ter 
Anwendlllg der besonderen Verfahrensgarantleen des § 8 Abs 1 SchPftG (s. dazu auch lIlten Pkt 5). ; 
Gleiches !jIt fOr die Entscheidung Ober die Anwendung von Lehrplänen anderer Schulstufen. A~! welcher 
Gnn:Jage die SchuIkonferenz derartiges entscheiden komte ist - In der Volksschute - vOliIg lIl8rfindli~. 

§ 25 Abs 5a SchUG muß lauten: •... ; Hierüber entscheiden der oder die KIJissen­
lehrer nach vorheriger Beratung mit den Eltem oder sonstigen Erziehungsllerech­
tigten und den von diesen ggf beigezogenen weiteren Personen.· 

Auch die Entscheidung Ober das Aufsteigen kann im vortiegenden ZUsammenhang nicht slMvol=e eise der 
SchuIkonferenz Obertragen W9fden. Es geht ja nicht um die gleiche Anwendung genereller RIchUI . .. auf alle 
SchQIer sondern um die sacNrundige LOsung je eines Einzelfalles. Die dazu nötigen Informationen aber 
nur Klassenlehrer lI1d Enem sowie Therapeuten. Diese sollen daher gemeinsam beraten, wobei dIIe BeizIe­
hlI'1g von Therapeuten den Eltern freisteht. 

4. Pädagogische Freiheiten 

§ 10 SchUG ist als Abs 4 anzufügen: ·Beim Unterricht in Klassen die Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen, können Stunden in Unterrichts­
blöcke zusammengefaßt werden; weiters kann von der Stundentafel z~itweilig 
abgewichen werden, wobei jedoch solche Abweichungen innerhalb angemesse­
ner Zeit auszugleichen sind. Für Schüler mit sonderpädagogischem Fördert>edarf 
kann dieser Ausgleich unterbleiben, soweit das Erreichen des Lehrziels Qadurch 
nicht gefährdet wird: : 

Der integrative Unterricht braucht erhöhte Flexibilität. Es muß möglich sein Einheiten zu blocken ~ nötigen­
falls das starre Schema des Wochenplans vorObergehend zu durchbrechen 

§ 18 SchUG ist als Abs 2a einzufügen: ·In Klassen die Kinder mit sonderPädago­
gischem Förderbedarf besuchen, können abweichende Formen der Beurteilung, 
insbesondere Formen der verbalen Beurteilung durch Beschluß des KI$Senfo­
rums, wo dieses nicht vorgesehen ist einer nach gleichen Grundsätzen d~rchzu­
führenden Versammlung festgelegt werden. Bei Schulwechsel und zur AuJnahme 
oder zum Übertritt in eine andere Schule ist jedenfallS auch eine, Noten­
Beurteilung vorzunetvnen.· 
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an Integrationsldassen sollen die Eltern durch entsprechenden BeschIU3 im KJassenfonm - wo es dieses nicht 
gibt gilt analoges, z.B. der 'Elternabend' - Formen der verbalen Leistulgsbeurtei beschließen können. Dies 
äst oft wichtig lIYl Konkurrenz und BenoUlgsmjßverstandnisse zwischen behinderten ißt nichtbehInderte 
Kindern zu venneiden. Bei Schulwechsel mOssen jedenfalls Noten gegeben werden. 

§ 49 Abs 1 SchUG sollte unverändert bleiben 

Der Schulausschluß ist sinnlos, weil kein geeignetes Mittel das Verhalten zu Andem. Dauernde GefAhnblg der 
Sittlichkeit, körper1ichen Sicherheit oder des Eigentums von MItschOIem ist ein Zeichen schwerer Verhaltens­
störungen, die durch pAdagogische und therapeutische Hilfen, nicht durch 'Versetzung' gebessert oder beh0-
ben werden können. Entsprechende Hilfen wären zur VerfOgung zu stellen, ggf jugendwohlfahrtrechtliche Maß.­
nahmen einzuleiten. 

5. Verfahrensfragen 

§ 8 Abs 1 SchPflG: Es sollen primär Gutachten von Personen, welche das Kind 
bisher pädagogisch, therapeutisch oder ärztlich betreut haben und nur sekundär 
• Amtsgutachten- eingeholt werden. Besucht ein Kind schon die Schule, sind je­
denfalls auch Gutachten der unterrichtenden Lehrer einzuholen. 
Gutachten von Personen, die mit einem behinderten Kind bereits länger gearbeitet haben, sind zwangslauftg 
aussagekraftiger und valider als Gutachten, die auf kurzer Testung und Beobachtung aufbauen mOssen. Zu­
dem werden sie häufig auf Grund der bisherigen Arbeit erstellt werden können, so daß die fOr behinderte Kin­
der besonders belastende Testsituatlon vennieden werden kam. LetzUich ist aus diesem Grund mit nur gerin­
gen Kosten soicher Gutachten zu rechnen, denen erhebliche Personalkosten fOr die - eventuell auszubauenden 
- behördlichen Gutachterdlenste gegenObersteherl. 

§ 8 Abs 4 SchPflG: Es ist für BSR und LSR je eine Pflicht zur Entscheidung bin­
nen zwei Monaten - bei sonstigem Devolutions- bzw Säumnisbeschwerderecht -
aufzunehmen 

Die allgemeine Entscheidungsfrist von 6 Monaten kann den Schutbehörden in diesem Verfahren nicht zuge­
standen werden. Durch die vorgesehene Verwendung von Gutachten bisheriger Betreuer (s.o.) ist eine sctvleIle 
Abwicklung auch leichter möglich. Zwischen SchuIeinschreibu1g (das ist der häufigste Ausgangspunkt soicher 
Verfahren) und Schulbeginn stehen regelmaßig höchstens 6 Monate zur VerfOgung. In dieser Zeitspanne muß 
das Verfahren - inklusive einer allfAlHgen Befassung des Verwaltungsgerlchtshofes, der In dringenden FAllen 
schnell entscheidet - abgewickelt werden können. 

§ 8a Abs 2 SchPflG: Nach dem ersten Satz ist einzufügen: -Er hat sie, auch 
schriftlich, darüber zu informieren, daß ihr Kind das Recht auf eine integrative 
Beschulung in der Volksschule besitzt.· 
Eine korrekte Beratung der Eltem setzt voraus, daß diese klar Ober die bestehenden Alternativen informiert 
sind. Angesichts der jahrzelv1telangen Tra<ltlon des SonderschuIwesens ist es daher nötig, die eingetretene 
Änderung zu betonen bzw in einer Form darOber aufzuklären, die die Wichtigkeit dieser Information unter­
streicht. 
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6. Schulunfähigkeit 

§ 15 SchPflG: Der Begriff der ·Schulunfähigkeit· ist ersatzlos zu streichen 

Auch der vorliegende Entwurf ertdärt die Schulverwaltung gAnzllch unverantwortlich für eine kleine G 
sonders schwer behinderter Kinder - lU'ld riskiert damit erneut den Verfassungsbruch: Art 2 des 1. ZP 
erklärt, daß niemand das Rectt auf Bildung verwehrt werden darf. Auch wenn Schulen nicht die richtige 

6 

sind, hat doch die SchuIverwalUlg auch diesen Kindern verantwortlich zu einer ihrer Lebenslage a c!JuaIen 
Blidoog l.I'ld Betreuu1g außeltlal) der Schule zu verhelfen. 

§ 15 Abs 3 SchPflG: Der letzte Halbsatz ist zu streichen 

Wenn der Mut ZlII1 gAnzlichen Verzicht auf den Begriff der "Schulunfähigkeit" fehlen sollte, muß wenig$ens cIe 
zusAtzllche, OberflOssige Besc:hrank\J'lg des Beobachtu1gsverfahrens auf Sonderschulen für Schw~ 
eierte entfallen. Eine RechtspfIicht zur Beobachtung besteht ohledies nicht. Die UmstAnden In einzel~ Fallen, 
zB rlumllche Distanzen, könnlen aber eine andere LOSlIlg naheIegen, die nicht OberflOssiger Weise [generaI 
verboten werden muß. ' 

7" Formulierungsfragen 

Die eß sollten die grundrechtlichen Ziele des Gesetzentwurfs erwähnen 
.~.~ , 

Das Anliegen der Gesetzesänderungen ist nicht lediglich die Erfüllung irgendeines Punktes des A~­
einkommens der Regierungsparteien. Es entspticht einem Entschließungsantrag des Bundesrates, .-n ß(r 

hindertenkonzept der Bundesregierung (Pkt 4) und vor allem dem international bereits weithin anettcannlen 
Menschenrecht auf Nicht-AussondeRIDg. Damit steht der Entwurf auch In der Tradition der Anti-Di~rnne­
rungsgesetze, wie sie Im skanclnavischen und angelsächsischer Raum weithin Oblich sind. Auch das .,.re ß(r 

kenntnis der BundesregieMlg ZlII1 grundsätzlichen Vorrang schulischer Integration - bei Beibehaltung der 
OptionsmögIlchkeit für die Sonderschule - wie es Im Behindertenkonzept (S 22 unten und Pkt 4.4) N~ 
gefunden hat, fehlt in den ErtätSrungen. 

§ Ba Abs 2 SchPflG: Das Wort -bestehende- (Fördermöglichkeiten) muß entfallen 

Wie die EB richtig dar1egen, geht es nicht nur um bestehende, sondern - vorderhand sogar meistens t um erst 
zu schaffende FOrdermöglichkeiten. Die Beratung soll gerade diese Frage umfassen. . 

§ 14 Abs 9a SchPflG: Der letzte Halbsatz ab ·sofern der BSR ... • sollte entf~len 

Das Recht zum Besuch der VorschuIsMe kann wohl nicht von einer "Empfehlung· abhängig gemacht werden. 
§ Ba Abs 2 letzter Satz enthalt keine ·Voraussetzung" sondem legt fest, daß der BSR eine En~ 
(Feststellung) zu treffen hat (s.a. oben, Pkt 1) 

Die Formulierung des § 30 Abs 3 Z 2 SchPflG muß sicherstellen, daß Kinöer die 
im Schuljahr 1992/93 die Vorschulstufe besucht haben von der Neuregell)ng er­
faßt werden. 

Die Formulierung des Entwurfs WOrde dazu führen, daß Kinder, die Im Schuljahr 1992193 die Vorsctll4stute be­
sucht haben nicht Integriert werden dOrften, was offenbar nicht beabsichtigt Ist. FOr sie dOrfen nAm~ keine 

i 

! ! 
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Schutversuche mehr eröffnet werden (§ 131a Abs 6 SchOG), andererseits haben sie ·das erste Jahr der all­
gemeinen Schulpflicht· bereits hinter sich und WOrden daher auch von der Neuragelung nicht erfaßt. 

Eine Übergangsbestimmung muß Bescheide außer Kraft setzen, die aufgrund 
des alten § 8 SchPflG für Kinder ergangen sind, die von der Neuregelung erfaßt 
werden 
Im Frühjahr '93 könnten noch Sonderschul-Zuweisungsbescheide für die erste Klasse ergehen, solange die 
geänderte Rechtslage nicht feststeht. Durch eine Übergangsbestimmung müssen diese Bescheide, die im 
Zeitpunkt ihrer Er1assung rechtskonform waren, kraft Gesetzes außer Geltung gesetzt werden. 

In § 23 Abs 2 SchOG wurde die Erwähnung der AHS vergessen 

Diese begrOßenswerte Bestimmung geht zu Recht davon aus, daß es möglich sein muß, auch behinderte Kin­
der die die Sonderschule besuchen, nach iiIoo vorhandenen Lehrplänen zu lIltenichten. Nur so stehen dies­
bezüglich diesen Kindern die gleichen Chancen offen, wie jenen, deren Eltern sich für integrative Erziehung 
entschieden haben. Dann muß aber bei entsprechender (Teil-)Begabung, auch ein Untemcht auf AHS-Niveau 
zutassig und beurkundbar sein. 

§ 27a SchOG: Die Bezeichnung ·Pädagogische Zentren- ist vorzuziehen - Kor­
rektur der EB 

Entsprechend dem integrativen Auftrag der geplanten Einrichtung sollte sie keinen a~rnden Namen 
tJagen. 
Die EB zum SchOG, S 7 in der 6. und 7. Zeile erwähnen - wohl aufgrund einer früheren Fassung - die nun im 
Gesetz nicht mehr vorgesehene Stammschul-ZUWeisung aller Integrationslehrer zu ·einzelnen Sonderschulen·, 
also erkennbar den zukOnftigen Pädagogischen Zentren. Dieser Oberholte Passus kOnnte als Empfehlung 
mißverstanden werden und sollte daher entfallen. 

Irreführender Hinweis in den EB 
Die EB zum SchPflG, S 3 behaupten, vor einem Antrag einer Schule auf Einleitlmg des § 8 - Verfahrens maß­
ten alle pädagogischen Möglichkeiten des allgemeinen Schulwesens ausgeschöpft werden. Eine solche Ver­
pftichtung sieht das Gesetz klarerweise nicht vor, wird doch in aller Regel das § 8 Verfahren vor Beginn des 
Schulbesuchs - nämlich urvnittelbar nach der Schuleinschreibung - durchgeflht werden. 

8. BegleitmaBnahmen 

Der Schultransport behinderter Kinder muß ebenso sichergestellt werden, wie 
pflegerische und ggf therapeutische Leistungen in der Schule - vgl. die Ergeb­
nisse der ·Hovorka·-Studie. Dazu muß das FLAG ergänzt bzw müssen Art 15a B­
VG - Vereinbarungen mit den Ländem getroffen werden. Die Pädagogischen 
Zentren (§ 27a SchOG) sollten damit beauftragt werden, diese Dienste in Zu­
sammenarbeit mit bestehenden Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. 

Die Lehreraus- und vor allem -fortbildung muß massiv auf Team-teaching und in­
tegrativen Unterricht zentriert werden. Supervision muß angeboten werden. 
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Die Einrichtung von Integrations-Beratungsstellen außerhalb der Schulve ~ung 
nach dem Vorbild der NÖ-Beratungsstelle für Kindergarten-Integration ist u $r1äß­
lieh, um von vornherein Konflikte zu vermeiden und interessierten Eltern inen 
Ansprechpartner zu geben, dem sie ohne Vorbehalt und Angst gegenüb teten 
können. 

I! 
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TEXTGEGENU8ERSTEL.LUN~ 
Bundesgesetz mit dem das SchulorganIsationsgesetz geändert werden soll 

Entwurf des BMUK 

r'-

5 9. 

(2) Di. Volk •• chul. h.t in den .r.tliryi.r SChul.tuf.n 
(Grund.chul.) .in. fUr .11. 8chUl.r ~in .... al ... ntar­
bildun9 zu v.r.itteln. PUr Kinder ~t .0000rplda909i.c~ 
Förderbedarf (58 Ab •• 1 de. SChulpflicbt,e •• t ••• 1985, 
BOB1.Hr. 76, in der F ••• un9 BO.l.Kr •••• /1993) .ind die 
Bildung •• ufgaben d.r d.r Behind.rung .nt.preohenden 8oDder­
.chul.rt zu berUok.iohti9.n • 

5 10. 

( 4) PUr Kinder alt .onderpacsa909i.o~ Ferderbeduf 
find.t n.ch MaßcJabe der Behinderung der ent.preobende Le~ 

j 

pl.n d.r 8ond.r.ohul. Anwendun9· 

5 11. 

(4) Zur E~liobun9 de ••• it-.i.en ~ina ... n unter­
richt •• von nioht bebinderten Kindern UDd KiDdera ~t . 
• onderplda909i.o~ rörderbedarf kODDeD .eitwei.. Volka­
.chulkl •••• n und 8Onder.ohulkl .... D ~lna.. gelehrt 
werd.n, wobei .ur ve~ldung .u hober aohGl.r.ablen .1 ...... 
verbinde .ufg.lö.t werden können. 

Stellungnahme der österr. Eltern-Initiativen für schulische Integration 

In § 2 (1) ist dem ersten Absatz anzufügen: "Um diese Ziele der 
österreichischen Schule zu erreichen. haben alle jungen Menschen das Recht 
auf gemeinsamen Unterricht in einer Schule ohne Aussonderung." 

§11 
(4) entfällt 
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Varg •• chlagen. Wa •• ung 

S 13. 

(1) Der unt.rricht in j.der Volk •• chulkl •••• i.t -
abg ••• h.n von .inz.ln.n Unt.rricht.g.g.n.tIDden und 
.inz.ln.n Unt.rricht •• tund.n - durch .inen Kl •••• nl.hr.r .u 
.rt.il.n. FÜr Kind.r mit .ond.rpld.gogi.c~ Förd.rbed.rf 
.owl. fÜr Klnder mit nichtd.ut.oh.r Mutt.r.pr.eh. könn.n 
.nt.pr.eh.nd .u.g.bild.t. Lehr.r .u.lt.lieh .1nge •• t.t 
werd.n. 

S 14. 

(1) 01. Z.hl d.r SehÜl.r in .in.r Volk •• ehulkl •••• -
.u.g.nommen di. Vor.chulkl.... - darf 30 nicht über.teig.n 
und 10 nicht unt.r.ehr.it.n, .of.rn hi.~ au. be.onder.n 
CrUnd.n (z.8. zur Brh.ltung von SOhul.tandort.n oder der 
höh.r.n sohulorg.ni •• tion) .in ~iohen .rforderlioh i.t, 
h.t d.rUber die n.oh d .. Au.fÜhrung.g ••• ta .u.tlndige 
Behörd. nach Anhörung d.. Schul.rh.lt.r., de ... zirk •• chul­
rat •• und d •• Lande •• chulr.t •• zu .nt.oheiden. Di. AU.­
fÜhrung.g ••• tag.bung h.t .u be.tt..en, unt.r weloh.n Vor.u.­
•• tzung.n und in welch.. Au.maß di. Kl •••• n.ohGl.rhabh.t.ahl 
fÜr Kl •••• n, in d.n.n .ioh Kind.r .tt .onderpld.909i.o~ 
Förd.rbed.rf befind.n, ni.drig.r .1. 30 i.t. 

§ 13 (1) muß lauten: "Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen und in welchem Ausmaß in Klassen, die 
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Kindern mit 
nichtdeutscher Muttersprache besucht werden, zusätzliche Lehrer 
einzusetzen sind. Dabei ist vorzusehen, daß zusätzliche Lehrer in Klassen, 
die von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf besucht werden, 
im Mindestausmaß der halben Zahl der Untemchtsstunden einzusetzen sind. 
Ferner, daß als Richtwert in Klassen mit drei oder vier Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf zwei Klassenlehrer vorzusehen sind. " 

In § 14 (1) entfallen die Worte "unter ~elchen Voraus~~~~~-;~~I~:~s i~t~ 
anzufügen: "Dabei ist als Richtwert eine Höchstzahl von 20 Kindern für ; 
Klassen die von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf besucht I 
werden vorzusehen, wobei die Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem I 
Förderbedarf 20 % der Gesamtschülerzahl der Klasse nicht übersteigen 
soll." 

32/SN
-280/M

E
 X

V
III. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
12 von 30

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



3 

Vorgeachlagene raaaung 
S 23. 

(1) ••• (Derz.itig.r WOrtl.ut d ••• 23) ••• 

(2) Soweit für .ina.ln. Art.n der SOnder.ebul •• i98n. 
Lebrplln. .rl •••• n werd.n, i.t in 41 ••• n vorau •• b.n, daS 
SchUl.r in j.n.n Unt.rrieh~.g.g.n.t.nden n.eb dea Lehrpl.n 
d.r Volk •• cbul., d.r H.upt.cbul. oder de. Polytecbni.cben 
Lehrgang.. unt.rricbtet werden kannen, in denen obne Gber­
ford.rung di. Brr.ichung d.. Lehrai.l.. .rwartet werden 
kann. 

e) v.rf ••• un9.be.tt..Dn98n 
S ° n d • r p I d • 9 ° 9 i • e b. I. n t r • n 

• 27a. (1) .onder.ebulen baben ~b "r.it.tellun9 
und Koordin.tion .ond.rpld.909i.eber Ma8~n in .nderen 
8ohulart.n d •• u beiautr.ten, daS Kinder ~~ .0000r­
pldago9i.ch.. rörd.rbedarf in be.t.&glieber .. i.. .ucb in 
.llg ... in.n scbul.n unt.rricbt.t werden kannen 
(Sond.rpldagogi.ch. Z.ntr.n). 

(2) Der L.nd ••• cbulr.t (Kell.giua) b.t .uf Antrag de. 
B.zirk •• chulr.t.. be.tt..t. Sonder.ehul.n .1. SOnder­
pldago9i .ch. Z.ntr.n f •• taul.9.n. 

(3) Lande.l.hr.r, di. au.atalieb an VOlka.ebul.n ,.... 
• 13 Ab •• 1 awei~r •• ~. 'Ur Kinder ~_ ............. , •• hea 
rörd.rbedarf .in9 ••• tat werd.n, .iDd duroh .onder­
plda90 91.ch. I.ntr.n au betreu.n. 

In § 23 (2) wurde die Erwähnung der AHS vergessen 

"~ 

.. ~: 

§ 278 Die Bezeichnung "Pädagogische Zentren" ist vorzuziehen - Konektur /~ 

derEB . 
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Vorge.cblagene Wa •• UD9 

(4) Der Bezirk •• chulrat (Kollegiua) hat jene Lehrer an 
sonderpldagogi.chen Zentren zu be.ttmm.n, welche die .onder­
pldagogi.che Beratung der Lehrer an volk •• chulen ~t Kindern 
mit .onderpldagogi.ch .. F6rderbedarf au.zuUben haben. 

(5) Der Bund hat den nachzuwei.enden Mehraufwand zu 
tragen, der durch die FÜhrung Sond.r.chul. Al. Sond.r­
pldagogi.ch •• Z.ntrua .nt.t.ht. 

5 95. • •• 

(3a) An Bildung.an.talt.n fÜr Kind.rgart.npldagogik 
können nach Bedarf Koll.g. .ingericht.t werd.n, welch. die 
Aufgabe haben, in .in .. vi.r ..... trig.n Bildung. gang 
Ab.olvent.n von höh.ren Schul.n zua beruflich.n Bildung •• i.l 
der Bildung.an.talt fÜr Kind.rgart.npldagogik g • .aa s 94 zu 
fUhren. D1e Kolleg. könn.n auoh al •• ohul.n fUr .. ruf.­
tltlge, .rforderlich.ntall. unt.r v.rllng.rung d.r AU.­
bildung.dau.r, g.fÜhrt werd.n. 

5 96. 

(la) FÜr die Lehrplln. d.r Koll.g. CI 95 Ab •• 3, 
gelt.n die Be.tt..ung.n d •• Ab.. 1 ~t der Ka&gabe, da8 d.r 
Unterricht auf j.n. Unt.rriobt.geg.a.tlDde b.v. Lehr.toff. 
zu be.chrlnk.n i.t, die nicht ta we •• ntlioh.n ber.it. in ~ 
vor de. • •• uoh d.. Koll.g. aurUok,.l.tten al1dun,.,an, ~r­
ge.ehen .ind. 
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vorg •• cblagene W ... ung 
S 97. 

(1) ••• (Der.eitiger wortlaut de. I 97) ••• 

(2) Die AUfnahDe in ein Kolle9 CI 95 Ab •• 3) .et.te 
die erfolgreiche Ablegun9 der ReifeprOfUDg e!Der b6beren 
Schule anderer Art und die erfolgreiche Ablegun9 einer 
Bignung.prÜfung vorau •• 

I 98 •••• 

(la) Die Kolleg. CI " Ab •• 3) .chliea.n ~t einer 
.elfe- und .. flhigung.prUfung ab, die auf ,ene unterrlchte­
gegen.tlnde bzv. Lehr.toffe .u be.chrlnken i.t, die nicht ta 
va.entlichen bereit. durch den vor ~ ... ucb de. Kolle98 

zurÜckgelegten Bildun98gang nacbg .. ie.en .ind. Wird da. 
Kolleg aufgrund einer studienberecbti9UD9.prGfung CI Ic) 
be.ucht, kann der Au.bildung8gang .tatt durch eine .. ife­
und Beflhigung.prUfung durcb eine Beflbi9UD9·prQfung 
abge.chlo •• en werden, deren Inhalt auf den baruf.bildenden 
Au.bildung.bereicb de. Kolleg •• u ba.cbrlDkan i.t. 

SI 102 bi. 109, I 125 Ab •• 1, I 12' Ab •• 1 
Bildung.an8talten fllr 8o.ialpl.dagogik •• ~ . 

••• Bildung.an8talt fÜr 8O.ialpl.da909ik ••• 

S 103 Ab .... 
••• In.titut fÜr lo.ialp&da909ik ••• 

• lot Ab •• 2 
.•• Bunde.in.titut fÜr 8O.ialpl.daf09ik ... 

._1 
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vorge.cblagene •••• UD9 

1 131. 

(7) Di. nach.t.h.nd.n Be.t~ng.n di •••• Bunde.-
g ••• t ••• in d.r Fa •• ung d •• Bund •• g ••• ta •• aoal.ar • ••• /1'" 

tr.t.n wie folgt in Kraft, 

1. 1 9 Ab •• 2, 1 10 Ab •• 4, 1 11 Ab •• 4 und • 1310 

hin.ichtlich d.r Vor.chul.tuf. und der 
1. Schul.tut. ~t 1. s.pt.aber 19'3, binaicbt­
lich d.r 2. Schul.tuf • .!t 1 ... p~r 1"., 
hin.ichtlich d.r 3. SOhul.tuf • .!t 1. ~r 
1995 und hin.iohtlioh der weiter.n Iobul.tuf. 

alt 1. s.pt.mber 1996, 
2. 1 23, I 95 Ab •• 3a, • 9' Ab •• la, • '7, • ,. 

Ab •• la, die 51·102 bi. lOt, • 125 Ab •• 1 aDd 
I 126 Ab •• 1 ~t 1 ... p~r 19'3, 

3. (v.rta •• ung.be.tt..uD9)' 27. 81t 
1 ••• pt.-ber 1"3, 

4. die Grund.atabe.t~nCJen da. • 13 Ab.. 1 uM 
d •• I 14 Ab •• 1 gag.n6ber den L&Ddern .!t Abla.f 
d.. Tag.. d.r Kundmacbun9 ta aunde.CJe··tablatt, 
die Au.fUbrung.be.ttm.ung.n .ind .!t 
1 ••• pt.mber 1993 in Kraft au •• t •• ~ 

v.rordnung.n auf Grund d.r in I 1 C)enaDDten ... tl_nleD 

könn.n ber.it. von d_ d.r Kunclaaob\ID9 da. C)e .... teD ...... ' ;'!. 

g ••• tz.. im Bund •• g •• atzblatt folC)endaD ~a9 an erl .. ... 
werd.n, .1. tr.t.n frUb •• t.n. 81t 1. ~r 1'" 1D 

Kraft. 

§ 131a muß die Berufsschulen und die mittleren und höheren Schulen, 
sowie die Sekundarstufe ohne Einschränkung erfassen 
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Vorge.cblagen. W ••• ung 

S c h u 1 ver • u c h e • u. • c h u lei n -
g,. n 9 • be r eie b 

I 131c. (1) Durcb die Binbindun9 der Vor.cbul.tufe in 
die Grund.tufe I .ind wlhrend der scbuljahre 1"4/'5 bis 
1997/98 in Scbulv.r.uch.n bei d.r Kl •••• nbildun9 fl.xibl. 
Formen fÜr .in. bedarf.g.rechte, region.l abge.tt..te 
.chuli.che ver.orgung 1a SChuleing.ng.ber.ich .ur 
individu.lleren Förd.rung d.r Kind.r .u .rproben. 

(2) Durch Scbulv.r.ucb. 9..aB Ab.~l darf kein au.at.­
licher fin.n.i.ll.r Aufwand g.g.nüber der PUhruDg di •••• 
Bereiche. 1a Regel.chulve.en .nt.teben. 

(3) Für die DurcbfUhrung di ••• r 8cbulver.uCbe, .uch 
wenn .ie die inn.re Ordnung der betr.ff.nden Volks.cbulen 
betreffen, gilt I 7 alt der M&8gabe, daS ta Ab •• 7 .n di. 
Stelle d.r Pro •• nt.abl -5 .. - die Pro •• nt.abl -20 .. - tritt. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 
Bundesgesetz, mit dem das SchulunterrIchtsgesetz geändert werden soll 

Entwurf des BMUK 

S 3. . .. 
(7a) Für die AufnahDe von bebind.rten Kindern i.t Ab •• 

1 lit. c in.oweit nicht anzuwend.n, Al. die g •• undh.itiich. 
und körperliche Eignung Be.tandteil de. V.rfahr.n. aur P •• t­
.t.ilung d ••• onderpadagogi.ch.n pörderbedarf •• (. 8 Ab •• 1 
d •• 8chulpflichtg ••• tz •• 1985, BQ.l.ar. 76, in der jeweil. 
g.lt.nd.n Pa •• ung) war.n. 

S 9. 

(1) Di. SchUl.r .ind va. Schull.iter unt.r ".chtUDg 
d.r vor.cbrift.n Ober die SChulorgani •• tion in Kl •••• n 
(J.hrgang.) .inzut.il.n (Kl •••• nbildung). In Volk •• cbul-
kl •••• n, in den.n behindert. und nicbt'behinderte Kinder 
9emein ... unterricht.t werd.n, .011 der ADteil an Kindern 
mit .ond.rpadagogi.ch_ Pörderbedarf iD der ~l .,ier 
Itind.r nicht Ober.teig.n, wobei die Art UDCl da. au.-8 der 
Behinderung au berUck.icbtigen .ind. In deD lehrg.ng..a8igen 
Beruf •• chulen h.t der SChull.iter ta lu ..... Dhang .tt der 
Itl •••• nbildung die Einteilung in die eina.lnen Lehrglage 
vorzun.hmen, wobei n.ch Möglichkeit .uf .iDe gl.icbal8ige 
V.rt.ilung der SChUler .uf di. .iDS.1DeD LehrgIng. und .uf 
rUck.icht.vUrdig. u..tande in .osi.l.r UDCl betrieblicher 
Bin.icht Bed.cht au n.~n i.t. 

(1.) Unbe.cb.d.t de. Ab •• 1 darf •• it..i_ der UDter-. 
richt in Itl •••• n .iner Volk •• cbul. ~iD." alt Kl •••• n 
.in.r Sond.r.chule (Kooper.tion.kl •••• n) .-fUhrt werdeD. 

Stellungnahme der österr. Eltern-Initiativen für schulische Integration 

§ 3 Abs 1 Ht c entfällt ebenso wie der neu vorgesehene Abs 7a 

In § 9 
(1) tritt an die Stelle der Worte: " ... vier Kinder ... " die Wortgruppe: 

" ... 20% der Gesamtzahl der Schüler ... " 

§ 9 (la) entfällt 
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S 17. 

(4) PUr Kinder, bei denen g..&8 S 1 Ab •• 1 de. SChul­
ptlichtge.etae. 1915 ein .onderpld.909i.cher r&rderbedart 
fe.tge.tellt wurde, hat unter Bedachtn~ .uf die.e re.t­
.tellung 

a) 

b) 

S 18. 

der aeairk •• chulr.t zu ent.cheiden, ob und in 
welche. Au.maß der SchUler n.ch d.. Lehrplan 
einer .nderen 8chul.rt zu unterrichten i.t, 
die Schulkonterenz zu ent.cbeiden, ob und in 
welchen unterricht.gegen.tlnden der SchOler nach 
dea Lehrplan einer anderen SChul.tufe, Al. dar 
• ein .. Alter ent.prechenden, zu unterrichten 
i.t. 

(13) Ptlichtpraktik. und Pr.ktik •• u8erb.lb de. 
.chuli.chen Unterrichte., verbindliche UDd un .. rbiDdlicbe 
Ubungen .owie ther.peuti.cbe und funktionelle Obungen .ovie 
Kur.e t. zu ..... nh.ng ait der re.t.tellun9 de. .ondar­
pldago9i.chen .&rderbed.rte. (I • Ab •• 2 und J de •• ohul­
pflichtge.etze. 1985) .ind nicht zu beurteilen. 

S 19 Ab •• 2 

••• Sofern fÜr schÜler ait be.onder .. r&rderbedarf 
Lehrplane ver.chiadener Schularten oder SCbul.tuten Aawen­
dung finden, .ind Abweicbungen voa Lehrplan dar acbalart aad 
der Schul.tufe, die der SChÜler be.acbt, au ,,~"n •••• 

§ 10 ist als Abs 4 anzufügen: "Beim Unterricht in Klassen die Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen, können Stunden in 
Unterrichtsblöcke zusammengefaßt werden; weiters kann von der 
Stundentafel zeitweilig abgewichen werden, wobei jedoch solche 
Abweichungen innerhalb angemessener Zeit auszugleichen sind. Für 
SchUkt" mit sQP.@JI)~Q&tsc~m Förderbedarf kann dieser Ausglelch 
unterbleiben, soweit das Erreichen des LehrZtels dadurch· rucht gefäh.rdet· 
wird." 

Dem § 13 
(1) ist anzufügen: "Schulveranstaltungen sind so zu planen, daß 

auch Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf uneingeschränkt daran 
teilnehmen können." 

§ 17 
(4) muß lauten: " ... festgestellt wurde, haben deren Eltern und Lehrer 

nach Beratung mit dem Pädagogischen Zentrum einvernehmlich mindestens 
einmal pro Jahr festzulegen, ob und in welchem Ausmaß der Schüler nach 
dem Lehrplan einer anderen Schul art bzw einer Schulstufe, die seinem Alter 
nicht entspricht zu unterrichten ist und welche vorrangigen Ziele für die 
Unterrichtsarbeit gelten (persönlicher Bildungsplan). Kommt ein 
einvernehmlicher Beschluß nicht zustande, hat die Schulbehörde erster 
Instanz über die Fragen des Lehrplanes bescheidmäßig zu entscheiden . 
Dabei ist § 8 Abs 1 SchPflG sinngemäß anzuwenden." 

§ 18 ist als Abs 2a einzufügen: "In Klassen die Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen, können abweichende Formen 
der Beurteilung, insbesondere Formen der verbalen Beurteilung durch 
Beschluß des Klassenforums, wo dieses nicht vorgesehen ist einer nach 
gleichen Grundsätzen durchzuführenden Versammlung festgelegt werden. 
Bei Schul wechsel und zur Aufnahme oder zum Übertritt in eine andere 
Schule ist jedenfalls auch eine Noten-Beurteilung vorzunehmen." 

.I 

32/SN
-280/M

E
 X

V
III. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
20 von 30

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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vorg •• cblagene Wa •• UDg 

S 22 Ab •• 2 ••• 

i) .ofern fUr 8chÜler ~t .onderpada909i • cbea 
F&rderbedarf Lehrplane ver.chiedeo.r Scbularten 
oder 8cbul.tufen ADWendung finden, .ind 
Abweicbungen vaa Lehrplan der Scbulart und der 
8cbul.tufe, die der 8chÜler be.ucbt, au 
ve~rken, 

j) 

k) 

• 25. • •• 

(5&) 8chUler ~t .onderpldagogi.cbea F&rderbedarf an 
Volk •• chulen .ind berechtigt, in die Dlcb.tb6bere scbul.tufe 
aufzu.teigen, wenn die. fÜr den ScbÜler iDatee..t eio. 
be •• ere Entvicklung • .aglicbkeit bietet, hierGber bat die 
8cbulkonferena g..&8 I 20 Ab •• , au ent.cbeiden. 

§ 2S 
• (5a) muß lauten: "".; Hierüber entscheiden der oder die 

Klassenlehrer nach vorheriger Beratung mit den Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten und deft. von diesen ggf. beigezogenen weiteren 
Perspnen." 
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vorgeschlagene rassUDg 

S 49. 

(1) Wenn ein schUler .eine Pflichten CS 43) in .chwer­
wiegender Wei.e verletat und die AnWendung von Braiehung.­
mitteln (S 47) erfolglo. bleibt oder wenn da. Verhalten 
elne. schUler. eine dauernde Oefabrdung anderer8chUler 
hin.ichtlich ihrer 81ttlichkeit, körperlicben 8icherbeit 
oder ihre. Eigent~ dar.tellt, i.t der scbUler 90n der 
Schule au.au.chließen. An allg ... inbildeDden Pflicbt.cbulen 
i.t ein Au •• chluB nur aull •• ig, wenn da. v.rbalten de. 
SchUler. .1n. dau.rnde Oeflhrdung anderer SCbßl.r bin.icbt­
lich ihr.r Sittlichk.it, körperlichen Slcherhelt oder lhre. 
Elgentume dar.t.llt. 

(Entfillt) 

S 57. • •• 

(l) Au. be.onder.n Anl •••• n können .ur arrelcbUD9 
be.t~.r 11.1. auch and.r. LebrerkoDf.ren •• n, vl ••••• 
Konf.ren.en der Lehr.r fOr .1nen unterrlcbt.~n.taDd oder 
Konf.r.n.en betr.ff.nd die Integ.ration 90ft Kindern ~t 
.onderplda9091.cb .. F&rderbedarf, .1aberuf.n werden ••••. 

§ 49 Abs 1 sollte in geltender Fassung unverändert bleiben 
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vorgeachlagene Waaaung 

5 62. 

(1) Lehr.r und Erzi.hung.ber.chtigt. haben .in. 
möglich.t .ng. zu ..... narbeit in all.n Prag.n der Erai.hung 
und d •• unterrichte. der SchUler au pflegen. IU di .... lweck 
.ind Elnzelau •• prachen (S 19 Ab •• 1) und g ... in .... 
Beratungen zwi.chen Lehrern und BralehUDg.berecbtlgten Uber 
Pragen der Erziehung, den LeiatUDgaatand, den g .. ignet.ten 
Bildung.weg (I 3 Ab •• 1 de. schulorgani •• tion.ge.etae.), die 
sohulge.undheit.pflege und die Integration yon Kind.rn .!t 
.ond.rpldagogi.oh" P6rderbedarf durchaufahren. 

5 70 Ab •• 1 ••• 

d) Pe.tlegung be.onder.r Lebrplanaa8n~n fUr 
SchÜler mit aonderpldag09iach .. P6rd.rbedarf 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

(5 17 Ab •• 4), 
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vorge.chlagene .a •• ung 

S 82. 

(3a) oi. nach.t.h.nd.n B •• t~ng.n di •••• Buad •• -
q ••• t ••• in d.r Fa •• ung d •• Bund •• ge.et• e • BCB1.ar • ••• /1993 

treten vi. folgt in Kraft. 

1. S 3 Ab •• 7a, I 9 Ab •• 1 und la, • 17 Ab ••• , • 11 
Ab •• 13, S 19 Ab •• 2, S 22 Ab •• 2, • 25 Ab •• 5a, • 57 
Ab •• 3, S 62 Ab •• 1 und S 70 Ab •• 1 treten hin.ichtlich der 
vor.chul.tufe und der 1. schul.tute ~t 1 ... p~r 1993, 
hin.ichtlich der 2. schul.tufe .1t 1 ... pt.-ber 19'., hin-
.ichtlich d.r 3. schul.tufe .1t 1 ... pt.-ber 1995, hin.icht-
lich der weiteren SChul.tuten .1t 1 ... pt.-ber 1996, 

2. S .9 Ab •• 1 mit 1. septeaber 1993. 

(Jb) I .9 Ab •• 9 tritt .1t Ablauf de. 31. AQgu.t 1993 

außer Kraft. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 
Bundesgesetz, mit dem das Schulpftichtgesetz geändert werden soll 

Entwurf des BMUK 

.~ 

8 c h u 1 b e • u c h 
p I d a 9 0 9 i • ehe • 

bei • 0 n der -
Förderbedarf 

• 8. (1) Der Beairk •• chulrat hat den .oDder­
pldag09i.chen Förderbedarf fÜr ein Kind auf Antrag der 
Eltern oder .on.tigen arziehung.berechtigten de. Kinde.. auf 
Antrag de. Leiter. der Schule, d.a da. Kind zur AIIfn-"­
vorge.tellt worden i.t oder de •• en Schul ••• ba.acht oder 
aonat von a.t.weg.n f •• tau.t.ll.n, .of.rn di.... infolge 
phy.i.cher od.r p.yohi.oher Behinderun9 dea UDterriobt in 
d.r volk.- oder aaupt.chul. oder ta Pol7tecbni.ohen Lehr9an9 
ohne beaonder. .onderpldag09i.ohe FecdeEUD9 nioht au fo1gen 
vermag. aber deDDOOh .ohulflhig i.t. lu.tlDdi9 .ur BDt­
.oheidung i.t der Beairka.chulrat, in de ... n Bereich da. 
Kind .ein.n Wohn.ita hat, wenn •• bar.it. .ine Schal. 
be.ucht, d.r Beairka.chulrat, in de ••• n "reiob die lobal. 
ge l e9·n i.t. Der Beairta.ohulrat hat aur F •• t.tellun9, ob 
ein .onderp1da909i.cher Förd.rbedarf be.teht, .in aoader­
p1da90gi.ch.. Gutachten .ovi. .rforderliohenfall. .in .ohal­
oder aat.aratliohe. OUtaoht.n und Ilit la.ti-.D9 der altern 
oder .on.tig.n Brai.hun9.berechtigten de. Kinde. .iD achul­
p.ychologi.che. Gutaohten. F.rn.r bat der .. airkaachalrat 
auf Antrag der Eltern oder .on.tigeD araiehun9.berecbtigteD 
Gutacht.n von Per.on.n, welche da. Kind bi.her plda909i.ch 
oder Irztlich betr.ut haben •• iDauhol.n. Auf Antrag der 
Ilt.rn od.r .on.tigen Brai.hung.berechtigteD i.t .ine .end­
lich. V.rhandlung anzuber.u.en. au der die GUtachter .iDaU-

Stellungnahme der österr. Eltern-Initiativen für schulische Integration 

§ 8. (1) Es sollen primär Gutachten von Personen. welche das Kind bisher 
pädagogisch. therapeutisch oder ärztlich betreut haben und nur sekundär 
"Amtsgutachten" eingeholt werden. Besucht ein Kind schon die Schule. sind 
jedenfalls auch Gutachten der unterrichtenden Lehrer einzuholen. 
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2 

vorge.cblageD. W".UDg 

laden aind. Der Beairkaachulrat hat die Eltern oder 
aonatigen Braiehungaberechtigten auf die Möglichkeit der 
genannten Antragatellungen hinauweiaen. 

(2) Im RabDen der Verfahren g..a8 Aba. 1 und 2 kann 
auf Verlangen oder alt Zuatimmung der Eltern oder aonatigen 
Brziehungaberechtigten daa Kind, aofern ea die Volkaachule 
oder die Hauptachule noch nicht beaucht, fOr h&chatena fUnf 
Monate in die Volkaachule oder die Hauptachule oder eine 
Sonderachule der beantragten Art, aofern ea die Volkaachule 
oder die Hauptaohule bereita beauoht, in eine SOnderachule 
der beantragten Art aur Beobachtung aufgeno..en werden. 

(3) Sobald der aonderpadag09iache Pörderbedarf nicht 
.. hr gegeben eracheint, hat der Be.irkaachulrat die 
Featatellung g..aB Aba. 1 aufzuheben. PUr daa Verfahren 
findet Aba. 1 Anwendung. Im RabDen dea Verfahrena kann auf 
Verlangen oder alt Zuatimmung der Bltern oder aonatigen 
Brziehungaberechtigten daa Kind fUr h&chatena fUnf Monate in 
die Volkaachule oder die Hauptachule aur Beobachtung 
aufgen~n werden. 

(4) Gegen die Bntacheidung dea Beairkaachulratea 
können die Bltern oder aonatigen Eraiehung.berechtigten dea 
Kindea Berufung an den Lande.aohulrat erbeben. Gegen die 
Bntacheidung de. Landea.chulrate. 1.t eln ordentlic~a 
Rechtamittel nicht aulaaaig. 

(4) Es ist für BSR und LSR je eine Pflicht zur Entscheidung binnen 
zwei Monaten - bei sonstigem Devolutions- bzw' Säumrusbeschwerderecht -

aufzunehmen 
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vorg •• cblag.n. r ••• ung 

• 8 •• (1) Schulpflichtig. Kiod.r .tt .onder­
pl.daCJogbchem Förd.rbedarf (S 8 Ab •• 1) .iod berechtigt, die 
allg ... in. schulpflicht .iner •• it. in .iner fUr .i. 
CJ •• ign.t.n sond.r.chul. oder SOnder.chulkl.... oder aader.r­
•• it. in .in.r den .0nderpl.da909i.chen F&rderbe4arf .r­
fUll.nd.n Volk •• chul. (Ab •• 2 l.t.ter S.t.) .u .rfGll.n, 
.oweit .olch. Sonder- oder volk •• chul.n (Kl •••• n) .orhaaden 
.ind und d.r Schulweg d.n Kindern .u.utbar oder der 8chul­
be.uch .uf Grund d.r .tt lu.tt..ung der Zltern oder 
.on.tig.n Erai.hung.ber.chtigt.n de. Kinde. .rfolgten unt.r­
bringung in .in .. d.r schul. .ngegliederten oder .on.t 
CJ •• ign.t.n SchUl.rh.ta möglich i.t. 

(2) Der ".irk •• chulr.t h.t anllalich der r •• t.t.llun, 
d.. .ond.rpl.d.gogi.chen pörd.rbedarf. di. Eltern od.r 
.on.tig.n Brai.hung.ber.chtigt.n über die be.tehenden 
Förd.rmöglichkeiten in SOnder.chul.n und .ll,...inen Ichulen 
und den jeweil. aweckal8ig.ten Schulbe.ucb .u ber.ten. Di. 
Gut.cht.n g..aB • 8 Ab.. 1 haben .ucb AU ••• g.n fGr di ••• 
Beratung zu .nth.lten. WOn.ch.n di. Eltern oder .on.tigen 
Erzi.hung.berechtigt.n di. Aufnahme in .ine Volke.chul., .0 

hat d.r .. airk •• chulr.t f •• t.u.t.llen, .n welcher nlch.t­
g.l.g.n.n Volk •• chul. d.. .onderpld.909i.ch.n P&rderbedarf 
ent.proch.n werd.n k.nn. 

(3) WOn.ch.n die Elt.rn oder .on.tig.n Br.i.hung.­
berechtigten die AUfn.~ in .in. Volk •• chul. und be_teh.n 
k.ine .nt.pr.ch.nden pördermöCjl1chk.iten an .iner Volke­
.chul., w.lch. da. K1nd bei .in .. iba .u.utbaren Icbulweg 
.rreich.n k.nn, .0 h.t d.r ".irk •• chulr.t unter ledacbt­
nahme auf die Geg.benheiten ia ~n .einer lu.tlDdigke1tee 
MaBnahmen zur Erm6glichung de. Volka.cbulbe.ucbe. .u 
.rgreifen und - i. p.ll. der .u.tIDd19~1~ andere~ .tel1en ~ 
bei di •• en die DurohfUhrung der en~.p~be"'D M&Ia~D .u 
beantragen. 

§ 8a. muß lauten: ..... oder andererseits in einer Volksschule (Abs 2 letzter 

Satz) zu erfUllen." 

(2) Nach dem ersten Satz ist einzufügen: "Er hat sie. auch 
schriftlich, darüber zu informieren, daß ihr Kind das Recht auf eine 
integratlve Beschulung in der, Volksschule besitzt." 

Das Wort "bestehende" (Fördermöglichkeiten) muß entfallen. 

Die Geltung des § 8a Abs 2 ist auf vier Jahre zu beschränken. Der ein­
schlägige Passus in den EB (S 5, letzter Satz) ist zu streichen. 
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Vorg •• cblag.ne Wa •• UD9 

• Ib. schulpflichtig. Kind.r mit .ond.rpldagogi.ch .. 
rörd.rbedarf, die k.in. Volk •• chul. g..aB S 8a od.r .on.tig. 
allgemein. Schul. 1m Rahmen de. Schulv.r.uch •• geaI8 • 131a 
d.. schulorgani.ation.g ••• tz.. in d.r r ••• ung d.. Bunde.-
ge •• tz •• 8GBI.Nr. 327/1988 be.uch.n, haben ihr •• llg ... ine 
schulpflicht in .in.r ihr.r Big.nart und 8chult&higk.it ent­
.pr.chenden Sonder.chule od.r SoDd.r.chulkl.... zu erfUl1.n, 
.oweit .olch. Schul.n (KI •••• n) vorh.nd.n .ind und der 
Schulweg d.n Kind.rn zuautb.r oder der 8chulbe.uch .uf Grund 
der .tt lu.tt..ung der BItern od.r .onatigen arzi.hung.­
berechtigt.n d.. Kind.. .rfolgten Unterbringung in .in.a der 
Schul. .ng.gli.dert.n od.r .on.t g .. igneten 8chGI.rbeta 
möglich i.t. 

S u. 

(9.) Schulpflichtige Kinder, für die ein .onder­
pKdagogiecher Pörderbedarf te.tge.tellt wurde CI • Ab •• 1), 
.ind bereChtigt, d ••• r.t. J.hr ihr.r SChulpflicht in der 
vor.chul.tuf. .in.r Volk •• chul. zu .rfUII.n, .of.rn der 
••• 1rk •• chulr.t ta ~n d.r .. r.tun, ...aa •• Ab •• 2 den 
ae.uch d.r Vor.chul.tuf. empfi.hlt und die Vor.u ••• tzungen 
d •• S 8. Ab •• 2 l.tzter s.tz vorliegen. 

S 15. • •• 

(2) Schulunfabigkeit li.gt vor, wenn ..cU.zini.che 
GrUnd. .in.n Sohulbe.uoh .u •• chlieAen oder .uoh nach ein.. 
.injlhrig.n Unt.rricht .tt be.onderer Förderung kein Snt­
wicklung.fort.cbritt fe.t.tellbar i.t. 

;-

§ 8b ist ersatzlos zu streichen. In den EB ist der erste Absatz auf S 5 (formal 
zu § 8a) zu streichen. 

§ 14 
(9a) Der letzte Halbsatz ab "sofern der BSR ... " sollte entfallen 

§ IS Der Begriff der "Schulunfähigkeit" ist ersatzlOS zu streichen 
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vorg •• chlagene Wa •• ung 

(l) Auf da. Verfahren zur Pe.t.telluog der SChul­
unflhigkeit i.t I 8 ait der M&8gabe aß8uweDdeD, da8 Aß die 
stelle der re.t.tellung de. .ODdarp&da9091.cbaD r8rdar­
bedarfe. die re.t.tellung der 8chuluDflhigk8it tritt und 
eine Beobachtung g..&8 Ab •• 2 und 1 nur Aß einer Sondar­
.chule (Sonder.chulkla •• e) fÜr .cbwer.tbehinderte Kinder 
zull •• ig i.t. 

(Entfillt) 

(3) Der letzte Halbsatz ist zu streichen 
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Vorge.chlagene Wa •• ung 

S 30. 

(3) Di. naoh.teh.nd.n a..tt..Dng.n di •••• Bund •• -
g ••• ta •• in der r ••• ung d •• Bund •• g ••• ta •• aGB1.Rr •••• /19'3 
tratan vi. folgt in Kraft, 

1. S 8, S 8b, S 14 Ab •• 'a .ovi •• 15 alt 
1. Juli 1"3, 

2. S 8a fOr Kind.r t. .r.ten Jahr d.r all~inen 
Schulpflicht alt 1. Juli 1"3, 1B .v.iten Jahr der allga­
.. inan Sohulpflioht alt 1. Juli 1"4, ta dritt.n Jahr der 
al19a .. inan sohulpflioht alt 1. JUli 1995 und in den 
v.itaran Jahr.n dar allg ... in.n sohulpflicht alt 
1. Juli 199'. 

Die Fonnulierung des § 30 Abs 3 Z 2 muß sicherstellen. daß Kinder die im 
Schuljahr 1997193 die Vorschul stufe besucht haben von der Neuregelung 

erfaßt werden. 
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